
Rahmenkreditvertrag
Vor- und Nachname des Darlehensnehmerers
Adresse des Darlehensnehmerers
(im Folgenden “Darlehensgeber“ genannt)
und der
Name der Darlehensnehmer, z. B. Muster GmbH
Adresse der Darlehensnehmer
Handelsregister: Amtsgericht Ort, HRB Nummer
(im Folgenden „Darlehensnehmer“ genannt)

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrags
Der Darlehensgeber stellt dem Darlehensnehmer bei Bedarf finanzielle Mittel in Form eines Kreditrahmens zur Verfügung. Die Einzelheiten der Kreditgewährung werden durch diesen Vertrag verbindlich geregelt und gelten ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung.
§ 2 Kreditrahmen
Der Höchstbetrag des Kredits beträgt  00.000,00 €. Eine Erhöhung bedarf der schriftlichen Zustimmung beider Parteien.
§ 3 Auszahlung / Einzahlung
(1) Der Darlehensgeber ist berechtigt, im Rahmen dieses Kreditvertrags neben direkten Zahlungen auf Konten des Darlehensnehmers auch dessen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten unmittelbar im Namen und für Rechnung des Darlehensnehmers zu begleichen. Derartige Zahlungen gelten ebenfalls als Inanspruchnahme des Kreditrahmens im Sinne dieses Vertrags und erhöhen den offenen Kreditsaldo entsprechend.
(2) Der Darlehensnehmer erkennt solche Zahlungen nach Vorlage geeigneter Zahlungsnachweise (z. B. Überweisungsträger, quittierte Rechnungen) ausdrücklich als Kreditinanspruchnahme an.
(3) Der Darlehensnehmer ist zur jederzeitigen Rückführung des Kredites ganz oder teilweise berechtigt.
§ 4 Zinsen
Der jeweils in Anspruch genommene Betrag wird mit jährlich XX % verzinst. Die Zinsen werden zum 31. Dezember eines jeden Jahres berechnet und fällig. Nicht gezahlte Zinsen werden dem Darlehenshauptbetrag zugeschlagen und erhöhen diesen. Der erhöhte Darlehensbetrag ist ab dem Zeitpunkt der Zuschlagung wiederum mit dem vereinbarten Zinssatz zu verzinsen (Zinseszins).
§ 5 Rückzahlung
(1) Die Rückzahlung des jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrags erfolgt nach Maßgabe der Liquiditätslage der Darlehensnehmer, spätestens jedoch mit einer Frist von zehn (10) Jahren nach Einzahlung bzw. ab Übernahme der Verbindlichkeit, sofern der Darlehensgeber nicht ausdrücklich schriftlich auf eine Rückforderung verzichtet hat. 
(2) Der Darlehensgeber ist berechtigt, die Rückzahlung mit einer Frist von einem (1) Monat zum Jahresende zu verlangen.
§ 6 Laufzeit und Kündigung
(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen 
(2) Beide Parteien können diesen Vertrag mit einer Frist von vier (4) Wochen zum Jahresende ordentlich kündigen.
[bookmark: _headingh.n97t9d1uykrx]§ 7 Sicherheiten & Rangrücktritt
(1) Das Darlehen wird ohne Stellung von Sicherheiten gewährt 
(2) Der Darlehensgeber tritt mit seinen Ansprüchen auf Rückzahlung des Darlehensbetrags sowie auf Zahlung etwaiger Zinsen für den Zeitraum, in dem eine Rückzahlung zur Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft führen würde, im Rang hinter die Forderungen aller übrigen nicht nachrangigen Gläubiger der Gesellschaft zurück.
(3) Dieser Rangrücktritt gilt ausschließlich während des Zeitraums, in dem eine Rückzahlung zur Insolvenzreife führen würde, und endet automatisch, sobald diese Voraussetzung nicht mehr vorliegt.
(4) Eine Rückzahlung der Verbindlichkeit erfolgt somit nur dann, wenn der Darlehensnehmer dazu aus zukünftigen Gewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus anderem freien Vermögen künftig in der Lage ist.
§ 8 Nebenabreden und Schlussbestimmungen
(1) Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.
(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.
(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
[bookmark: _headingh.xwy3zb1upr56]§ 9 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder infolge Änderung der Gesetzeslage oder durch höchstrichterliche Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig werden oder weist dieser Vertrag Lücken auf, so sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon unberührt und gültig bleiben. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt und von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit gekannt oder vorhergesehen hätten. Entsprechendes gilt, falls dieser Vertrag eine Lücke enthalten sollte.


Ort, den Datum

_____________________________
Name des Darlehensgebers

_____________________________
Name des Geschäftsführers des Darlehensnehmers
Geschäftsführer der Name der Darlehensnehmer, z. B. Muster GmbH

